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Der Referenzzinssatz sinkt 
auf 2.5 Prozent, die Mieten 
müssen runter. Wie immer, 
wenn sie senken müssten, 
haben gewisse Vermieter 
faule Ausreden parat, wieso 
sie sich vor einer Reduktion 
drücken. M&W hat die häu-
figsten Ausflüchte zusam-
mengestellt und sagt Ihnen, 
wie Sie damit umgehen.

«Die orts- und quartierüblichen 
Mieten sind höher»
Dieser Einwand ist oft zu hören. Er 
wird begleitet von der Behauptung, 
die Wohnung sei im Vergleich zum 
orts- und quartierüblichen Mietzins-
niveau ohnehin zu günstig. Um aber 
vor Gericht damit durchzukommen, 
muss der Vermieter im Streitfall 
mindestens fünf nach Lage, Grösse, 
Ausstattung, Zustand und Bauperio-
de vergleichbare Objekte mit höhe-
rer Miete nennen. Weiter ist erfor-
derlich, dass die zum Vergleich he- 
rangezogenen Mieten nicht miss-
bräuchlich sind, etwa weil Senkun-
gen des Referenzzinssatzes oder frü-
her des Satzes für variable Hypothe- 
ken nicht weitergegeben wurden. 
	 Auf die Orts- und Quartierüblich-
keit berufen kann sich im Normal-
fall ein Vermieter, der die Mieten oft 
jahre- oder jahrzehntelang nicht ver-
ändert hat. Wer die Miete in den letz-
ten Jahren hingegen fleissig dem Re-
ferenzzinssatz und früher den va- 
riablen Hypotheken anpasste, dringt 
damit vor Gericht nicht durch.  
 
«Die Rendite reicht nicht aus» 
Erhebt der Vermieter den Einwand, 
seine Mietliegenschaft werfe zu we-
nig Rendite ab, so muss er in einem 
Streitverfahren Belege dafür vorwei-
sen. Sonst wird der Einwand nicht 
berücksichtigt. Bei Bauten, die nicht 
mehr als zehn Jahre alt sind, ist auf 
die so genannte Bruttorendite abzu-
stellen, bei älteren Liegenschaften 
auf die Nettorendite. 
	 Im Einzelfall ist die Überprüfung 
der zulässigen Rendite nicht ein-
fach. Viele Schlichtungsbehörden 
verlangen, dass der Vermieter seine 
Unterlagen im Voraus vorlegt, wenn 
er sich auf eine ungenügende Rendi-
te beruft. In diesem Fall sollten Sie 
sich vor einer allfälligen Schlich-

Am 8. März hat der MV Zürich die 
beiden Volksinitiativen «Trans-

parente Mieten» und «Rechtsschutz 
für alle» eingereicht. Am 17. Novem-
ber empfahl der Zürcher Regie-
rungsrat mit flappsigen Argumen-
ten beide Initiativen zur Ablehnung.
	 Ein gebührenfreies Mietgericht 
ist nach Ansicht der Regierung über-
flüssig, weil die Schlichtungsbehör-

Mit schnoddrigen Argumen-
ten empfiehlt der Zürcher 
Regierungsrat zwei Volks-
initiativen des Mieterinnen- 
und Mieterverbandes zur 
Ablehnung.

Zürichs Regierung will nichts gegen die grassierende Wohnungsnot tun

tungsverhandlung vom MV beraten 
lassen. Oft wird dabei aber die Zeit 
knapp. Auf keinen Fall dürfen Sie die 
30tägige Frist ab der Antwort des 
Vermieters verpassen, um die Miet-
schlichtungsbehörde anzurufen. 
Lassen sich die Berechnungsgrund-
lagen vor der Schlichtungsverhand-
lung nicht überprüfen, müssen Sie 
es halt darauf ankommen lassen, 

Das sind die faulsten Ausreden der Vermieter
übersetzt, können Sie sich dagegen 
wehren, dass er berücksichtigt wird. 

«Falscher Referenzzinssatz im 
Mietvertrag erwähnt»
Häufig steht in einem Mietvertrag 
beispielsweise, die Miete beruhe auf 
einem Referenzzinssatz von 3.5 Pro-
zent. In Wirklichkeit betrug der 
massgebende Satz bei Vertragsab-
schluss aber 3 Prozent. Wenn die 
sich daraus ergebende Mietzinsre-
serve nicht genau beziffert wird, ist 
ein derartiger Vorbehalt unwirk-

sam. Bei späteren Senkungen 

wie die Schlichtungsbehörde diese 
beurteilt. 
	 In Zweifelsfällen können Sie ei-
nen Einigungsvorschlag der Schlich-
tungsbehörde unter Vorbehalt einer 
Bedenkfrist annehmen und sich vor 
deren Ablauf vom MV beraten las-
sen.  Bei Renditeberechnungen spielt  
übrigens oft der Kaufpreis der Lie-
genschaft eine Rolle. War dieser 

W o h n u n g s n o t

den Streitfälle im Mietrecht rasch, 
effizient und kostengünstig erledi-
gen und der Gebührenerlass zu zahl-
reichen mietgerichtlichen Verfah-
ren führen würde. Die Offenlegung 
von Anpassungen bei Neuvermie-
tung sei unnötig, weil die Mieterin-
nen und Mieter bereits heute bes-
tens über das Recht, die Anfangs- 
mieten anzufechten, informiert sei-
en. Letztlich führe «nur ein genügen-
des Wohnungsangebot, also ein spie-
lender Wohnungsmarkt» zu ver- 
nünftigen und tragbaren Woh-
nungsmieten», meint die Regierung.

Augen zu
Die Stellungnahme zeige, dass man 
beim Kanton nach wie vor die Augen 
vor einem der drängendsten Proble-

Viele Vermieter geben an, ihre Rendite sei zu tief, wenn sie den Mietzins nicht senken wollen.

Verdrängung im Zürcher Seefeld: den 
Kanton kümmerts wenig
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des Referenzzinssatzes ist trotzdem 
von 3 Prozent auszugehen. Das glei-
che gilt, wenn im Mietvertrag ein an-
derer Teuerungsstand als derjenige 
zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses genannt ist. 

«Keine Mietreduktion, da es 
sich um einen langfristigen Ver-
trag handelt»
Mit einem langfristigen Vertrag, der 
erst nach einigen Jahren gekündigt 
werden kann, können Sie nicht so-
fort vom sinkenden Referenzzins-
satz profitieren. Denn ein Mietzins-
abschlag kann immer erst ab dem 
nächsten Kündigungstermin ver-
langt werden. In diesem Fall bleibt 
Ihnen nichts anderes übrig, als an 
den Goodwill des Vermieters zu ap-
pellieren. 

«Kein Mietabschlag, da teilwei-
se renoviert worden ist»  
Der Vermieter kann den Mietzins er-
höhen, wenn er die Mietwohnung 
während des Mietverhältnisses reno-
viert hat. Er muss aber nachweisen, 
dass die neue Ausstattung den Wert 
der Wohnung erhöhte. Anders bei 
umfassenden Renovationen. Hier 
darf der Vermieter pauschal 50 bis 
70 Prozent der Kosten auf die Mie-
tenden abwälzen. 
	 Da diese Überwälzung meist 
nicht eindeutig ist, sollten Sie recht-
zeitig bei der Schlichtungsbehörde 

ein Verfahren einleiten, das kosten-
los ist. In sehr vielen Fällen ergibt 
sich dann, dass der gewählte Pau-
schalsatz für den Mietaufschlag zu 
hoch war. 

«Ich erhöhe den Mietzins nicht 
und senke ihn auch nicht»
Es gibt tatsächlich Vermieter, die am 
Mietzins nie etwas ändern. In nor-
malen Zeiten wäre das eine faire Lö-
sung, gerade bei langjährigen Miet-
verhältnissen. Die Schwankungen 
des Referenzzinssatzes würden sich 
so im Grossen und Ganzen ausglei-
chen. Zurzeit befindet sich der Refe-
renzzinssatz aber auf einem derarti-
gen Rekordtief, dass es nicht so bald 
wieder zu einem Ausgleich kommen 
wird. Hinzu kommt, dass sich Mie-
tende nie ganz darauf verlassen kön-
nen, dass der Vermieter in Zukunft 
nichts am Mietzins ändert, wenn 
der Referenzzinssatz wieder an-
steigt. 
	 Oft ist es so, dass ein alter Hausei-
gentümer jahrzehntelang nie etwas 
am Mietzins geändert hat. Dann 
stirbt er plötzlich. Seine Erben über-
nehmen das Haus und wollen die Zi-
trone auspressen: Sie erhöhen den 
Mietzins, soweit es nur geht. Aller-
dings: Eine Erhöhung ist natürlich 
erst dann möglich, wenn die gesetz-
lichen Kostenfaktoren den Stand bei 
der letzten Mietzinsfestlegung über-
steigen.  � Ruedi Spöndlin

Das sind die faulsten Ausreden der Vermieter

me der Zürcher Bevölkerung ver-
schliesse, hält Felicitas Huggenber-
ger, Geschäftsleiterin des MV Zürich, 
fest. Statt die Mietenden vor Miss-
bräuchen und vor übersetzten 
Marktpreisen zu schützen, singe 
man einfach das hohe Lied auf einen 
freien Wohnungsmarkt, der schon 
lange nicht mehr funktioniere.

Formularpflicht unerlässlich
Die Wiedereinführung der Formu-
larpflicht sei aus Sicht des MV Zü-
rich unerlässlich, um die Steigerung 
der Mieten und die Umverteilung 
zwischen der Mehrheit der Mieterin-
nen und Mieter und der Minderheit 
der Immobilieninvestoren zu brem-
sen. Und der Verzicht auf die Gebüh-
ren vor Mietgericht würde die 

Schlichtungsbehörden nicht schwä-
chen, sondern ausgewogenere Ver-
gleiche vor der Schlichtungsbehör-
de ermöglichen. Wegen den dro- 
henden Kostenvorschüssen, die seit 
Einführung der Zivilprozessord-
nung verlangt würden, sähen sich 
heute viele Mietende gezwungen, 
vor der Schlichtungsbehörde unvor-
teilhafte Angebote der Vermieter 
einfach zu akzeptieren. Die beiden 
Volksinitiativen des MV werden jetzt 
vom Kantonsrat beraten. Im Juni 
oder September 2013 wird die Volks-
abstimmung stattfinden.

Service
 Weitere Infos: 
www.mieterschutz-inklusive.ch

Was Sie beachten müssen

Der Referenzzinssatz ist für 
die Mieten massgebend. 
Wenn er sinkt, müssen 
grundsätzlich auch die Mie-
ten sinken. Was muss man 
beachten? 

Bei einer Senkung um ein Viertel-
prozent besteht ein Anspruch 

auf eine Senkung von 2.91 Prozent 
der Nettomiete (Miete ohne Akonto-
zahlung für die Nebenkosten).  Ge-
genüber diesem Anspruch können 
die Vermieter noch 40 Prozent der 
Teuerung pro Jahr (gemäss Landesin-
dex der Konsumentenpreise) sowie 
gestiegene Unterhaltskosten der 
Mietliegenschaft verrechnen. Wie-
viel gestiegene Unterhaltskosten ver-
rechnet werden können, ist unter-
schiedlich, häufig sind es 0,5 Prozent 
im Jahr.   
	 Beim Anspruch der Mietenden 
gibt es Ausnahmen: Bei Mietenden 
in Wohnbaugenossenschaften oder 
Stiftungen muss geprüft werden, 
nach welchen Grundsätzen die Mie-
te berechnet wird. Auch bei Mietver-
trägen, die auf lange Frist abge-
schlossen wurden, ist eine Herab- 
setzung aufgrund des gesunkenen 
Referenzzinssatzes nicht möglich. 

Welche Frist gilt?
Häufig warten Vermieter, bis Herab-
setzungsbegehren eintreffen. Von 
sich aus machen sie nichts. Ein sol-
ches Begehren zu stellen ist keine 
Hexerei. Auf www.mieterverband.ch 
sind Musterbriefe zu finden. Einem 
Teil dieser M&W-Auflage liegt ein 
Muster bei (Seite 5). Bestehen für das 
Begehren um Mietzinssenkung an 

den Vermieter Fristen? So lautet eine 
häufige Frage. Nein, dafür gibt es kei-
ne gesetzliche Frist. Das Begehren 
kann eigentlich immer nach der Be-
kanntgabe des gesunkenen Refe-
renzzinssatzes gestellt werden. Nur 
empfiehlt es sich, dieses so rasch wie 
möglich dem Vermieter zu schicken, 
weil die Senkung immer erst ab dem 
nächsten Kündigungstermin ver-
langt werden kann. Welches dieser 
Termin ist, steht im Mietvertrag. Da-
rum heisst es Handeln und dem Ver-
mieter keine unnötigen Geschenke 
machen! 
	 Eine Frist gibt es allerdings: Ha-
ben Mietende das Herabsetzungsbe-
gehren an den Vermieter abge-
schickt, müssen sie innerhalb von 60 
Tagen an die Schlichtungsbehörde 
gelangen, wenn sie eine Mietzins-
senkung gerichtlich durchsetzen 
wollen.

Service
 Bei Unklarheiten, ob ein An-
spruch auf  Mietzinsherabsetzung 
besteht, und über das korrekte Vor-
gehen gegenüber dem Vermieter 
kontaktieren Sie Ihre MV-Sektion 
(Seite 13) oder Tel. 043 243 40 40.   
	 Telefonische Beratungen auch 
an der MV-Hotline mit Fachjuris-
tinnen und -juristen Tel. 0900 900 
800/ CHF 3.70/Min. ab Festnetz.
	 Informationen, Musterbrief und 
Mietzinsrechner auf www.mieter-
verband.ch.  

Der MV Bern bietet einen schriftli-
chen Mietzins-Checkup an. Er ist für 
Mitglieder kostenlos, Nichtmitglie-
der bezahlen 40 Franken. Im Check-
up wird der korrekte Mietzins aus-
gerechnet und Rat für ein Herab- 
setzungsbegehren erteilt. Beratung 
beim MV Bern, Monbijoustrasse 61, 
2. Stock, 3007 Bern oder unter Tel. 
0848 844 844. Auch die Mieterver-
bände Solothurn, Olten und Gren-
chen führen eine Checkup-Aktion 
für Fr. 20.- durch. Weitere MV-Sekti-
onen bieten Sonderdienstleistun-
gen in Zusammenhang mit dem ge-
sunkenen Referenzzinssatz an. Alle 
Infos auf www.mieterverband.ch. 

Mietzins-Checkup 

Für manche Mieter bleibt nichts 
anderes als der Gang zur Schlichtungs-
stelle übrig.
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